
   

Beratungsprogramm des Saarlandes 
 

Antragsberechtigte 

Antragsberechtigt sind Existenzgründer in der Vorgründungsphase sowie kleine und 
mittlere Unternehmen nach Ablauf von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Gründung. 
Unternehmen des produzierenden Gewerbes und des Handwerks dürfen einen ma-
ximalen Jahresumsatz von 20 Mio. Euro aufweisen. Unternehmen sonstiger Wirt-
schaftsbereiche (z.B. Hotellerie und Gastronomie) dürfen einen Jahresumsatz von 10 
Mio. Euro nicht überschreiten. 

 

Beratungsthemen 

Das Programm unterstützt 
¾ Existenzgründer vor der Gründung, sofern professionelle Hilfe bei der Ausar-

beitung des Gründungskonzeptes erforderlich ist 
¾ bei existierenden Unternehmen können betriebswirtschaftliche, organisatori-

sche und technische Beratungen durch externe Spezialisten gefördert werden 
¾ Unternehmensnachfolge (für Übergeber) 
¾ Aktives Risikomanagement (hier erfolgt Info und Abwicklung durch die SIKB) 

 

Förderhöhen 

• Dauer: maximal 8 Tagewerke (bei Unternehmensnachfolge 6 Tagewerke) 
• maximale Förderung bei Beratung und Unternehmensnachfolge: 

200 Euro pro Tagewerk bei mindestens 300 Euro Eigenbeteiligung 
• maximale Förderung für Existenzgründer: 

400 Euro pro Tagewerk bei mindestens 100 Euro Eigenbeteiligung 
 
 
 
Näheres regeln die Förderrichtlinien, welche Sie unter folgender Adresse abrufen 
können: www.zpt.de 
 
Ansprechpartner: Peter Schommer 
 ZPT Saar e.V. 

06 81 – 95 20 –4 44 
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